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Text 

§ 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der Endverbraucher durch 
den Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung von 
Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden Liefervertrag 
zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbetreiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfällen auch 
ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den 
Zweck der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Die 
bezüglichen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr 
benötigt werden. Netzbetreiber haben der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die 
Anlassfälle für derartige Datenauslesungen zu legen. Weiters dürfen Viertelstundenwerte auf Anordnung 
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zum 
Zweck der Elektrizitätsstatistik gemäß § 92, insbesondere zu dem Zweck, Entwicklungen der 
tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern sowie 
Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen der Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz 
auszuwerten, und auf Anordnung der Regulierungsbehörde zum Zweck der Energielenkung gemäß 
Energielenkungsgesetz 2012 sowie zum Zweck der Überwachung nach § 88 aus dem intelligenten 
Messgerät ausgelesen werden, sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit Daten von anderen 
Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert werden und anschließend anonymisiert und nur in dieser 
anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligenten Messgerät für Zwecke der 
Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die hierfür erforderlichen statistischen 
Daten nicht vorhanden sind. Der Endverbraucher ist im Falle einer Auslesung der Viertelstundenwerte 
ohne Einwilligung zeitnah darüber zu informieren. 
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(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats unverzüglich, 
spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats, alle täglich erhobenen Verbrauchswerte jener 
Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an die 
jeweiligen Lieferanten zu den in § 81a genannten Zwecken sowie zu Zwecken der Verrechnung zu 
übermitteln; Viertelstundenwerte dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder 
zur Erfüllung vertraglicher Pflichten an den Lieferanten übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde 
kann mit Verordnung die Anforderungen an die standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren 
Format vom Netzbetreiber an den Lieferanten oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte 
festlegen. 

(3) Erfordert ein Vertrag die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten oder erteilt der 
Endverbraucher seine Zustimmung zur Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten unter 
Angabe deren Zwecks, so ist der Endverbraucher durch einen ausdrücklichen Hinweis transparent zu 
informieren, dass mit Vertragsabschluss bzw. mit Erteilung der Zustimmung die Datenverwendung 
zulässig ist. Dieser ausdrückliche Hinweis hat unter Angabe des Zwecks der Datenverwendung in den 
Allgemeinen Bedingungen von Netzbetreibern sowie in den Allgemeinen Bedingungen und im 
Vertragsformblatt der Lieferanten zu erfolgen. 

(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 83 Abs. 1 bei einem 
Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund einer bestehenden 
tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von Verbrauchswerten, die über einen 
täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, so ist der Endverbraucher über diesen Umstand 
nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Weiters ist der Endverbraucher über die 
Möglichkeit des Umstiegs auf eine Verrechnung, die nur die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten 
erfordert, nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses zu den ursprünglichen Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des 
Endverbrauchers. 

(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen Verbrauchsdaten für andere 
als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 76, § 81, § 81a, und § 84 genannten Zwecke, für 
verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche Verfahren, die sich nicht 
unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, ist unzulässig. 
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